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1 Grundlagen und Erforderlichkeit 

1.1 Planungsanlass und Vorbemerkung 

Die Kommunen Münchhausen, Burgwald und Battenberg (Eder) haben zum Zwecke 
der Entwicklung eines interkommunalen Gewerbegebietes den „Zweckverband Gewer-
begebiet B 236 / B 252“ im Sinne des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(KGG) gegründet. 
Primäre Intention des Zweckverbandes ist es, durch die Bereitstellung eines entspre-
chend hochwertigen und damit für potenzielle Investoren attraktiven Flächenangebotes 
Arbeitsplätze in der Region zu sichern bzw. neue zu schaffen. Die beteiligten Kommu-
nen leisten damit einen aktiven Beitrag zur Sicherung und Stabilisierung der regionalen 
Wirtschafts- und Arbeitsmarktstruktur. Gleichzeitig bündeln sie in mehrfacher Hinsicht 
Kräfte und schöpfen Ressourcen effizienter aus. 
Insbesondere strukturpolitische, regionalökonomische, arbeitsmarkt- und haushaltspoli-
tische Überlegungen veranlassten die beteiligten Kommunen dazu, ein gemeinsames 
Gewerbegebiet ins Leben zu rufen. 
Die Ausrichtung der Region im globalen Wettbewerb, die Bewältigung des Struktur-
wandels und die Stärkung des Arbeitsmarkts rücken in den Mittelpunkt des gemeinsa-
men Interesses.  
Die Zusammenarbeit baut kommunale Konkurrenzen ab, begrenzt die weiterhin hohe 
Flächeninanspruchnahme, entwickelt gemeinsame Stärken und schafft Vorteile für die 
gesamte Region.   

 

Abbildung 1: Lage im Verbandsgebiet und Verkehrsanbindung 
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Weitere Vorteile der interkommunalen Zusammenarbeit sind: 
• Ein teils ruinöser Wettbewerb unter den Kommunen um die Ansiedlung von 

Gewerbebetrieben und Arbeitsplätzen kann vermieden werden. 
• Attraktivere Gewerbegebiete können entwickelt, Flächen gespart und durch 

Konzentration solcher Gebiete auf geeignete Standorte einer weiteren Zersied-
lung entgegengewirkt werden. 

• Die eigene Position kann angesichts eines zunehmend verschärften Standort-
wettbewerbs durch die gemeinsame Vermarktung deutlich gestärkt werden, in-
dem ebenfalls Kosten reduziert und Grundstücke zudem aufgrund einer in der 
Kooperation qualitativ verbesserten Akquise auf den Markt gebracht werden 
können. 

• Gemeinden mit geringer Lagegunst können sich an besser gelegenen Standor-
ten beteiligen. 

• Das Kostenrisiko für die Erschließung des Gebietes verteilt sich damit auf meh-
rere Schultern. Die finanziell ohnehin stark belasteten Kommunen werden ent-
lastet. 

Gegenüber kommunalen bieten interkommunale Gewerbeflächenprojekte Vorteile für 
eine nachhaltige und flächenschonende Siedlungsraumentwicklung, weil der Suchraum 
vergrößert, Fehlnutzungen minimiert, Planungen an mehreren kleinen, suboptimalen 
Standorten vermieden, der Flächenverbrauch durch Einsparungen insbesondere im 
Bereich der Erschließungsanlagen reduziert sowie unnötige Bodenbevorratungen ver-
hindert werden. 
 
Planungsziel: 
Die bisher erfolgte disperse Ausweisung vieler kleiner Flächen, verstreut über zahlrei-
che Orts- und Stadtteile der Zweckverbandsgemeinden, soll durch eine Konzentration 
an einem Standort im Flächenäquivalent ersetzt werden. Die dadurch entstehenden 
Synergieeffekte führen dazu, dass Erschließungsanlagen eingespart und dadurch die 
Bereitstellung der Flächen günstiger erfolgen kann. 
Die planerische Neuinanspruchnahme von bislang unbebauten Flächen wird durch die 
Aufgabe zahlreicher kleiner planerisch ausgewiesener Siedlungsflächen kompensiert. 
Das Entstehen einer splitterhaften Siedlungsentwicklung ist nicht zu befürchten, da es 
sich um eine Verlagerung und Bündelung von bedarfsorientierten Gewerbeflächen an 
einem Standort mit einer besonderen Standorteignung für die gewerbliche Nutzung 
handelt.  
Das Plangebiet und die beabsichtigte Nutzung sind klar abgegrenzt. Die Erschließung 
und Bebauung wird durch eine qualifizierten Bebauungsplan (inkl. Änderung des Flä-
chennutzungsplans) abschließend geregelt und erfolgt insofern in städtebaulich geord-
neter Form. Im Ergebnis wird ein neuer Siedlungsteil mit klar definierten Grenzen ent-
stehen. Ein ungeordnetes weiteres Wachsen ist daher nicht anzunehmen. 
In Anbetracht der aktuellen gesellschaftspolitischen Diskussion zur Erreichung der 
Energiewende sowie zu Verringerung der Flächeninanspruchnahme und unter Berück-
sichtigung der dazu bestehenden Ziele und Grundsätze aus Planungsrecht und Raum-
ordnung hat der Zweckverband beschlossen einen unter Nachhaltigkeitsgesichts-
punkten optimierten Gewerbe-/Industriestandort zu entwickeln. 
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Die Gemeindevertretung der Gemeinde Münchhausen hat daher in ihrer Sitzung am 
23.02.2021 gem. § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans "Interkom-
munales Gewerbegebiet B 236 / B 252“ in den Gemarkungen Münchhausen und 
Wollmar sowie die hierfür erforderliche Flächennutzungsplanänderung (FNP-Änderung 
für den Bereich des Bebauungsplans Nr. 19 "Interkommunales Gewerbegebiet B 236 / 
B 252“) beschlossen. 
 
 

1.2 Räumliche Lage und Abgrenzung des Plangebiets 

  
 Abbildung 2:Plangebiet auf Katasterbasis (HVBG) Abbildung 3: Plangebiet auf Luftbildbasis (HVBG) 

 
Das Plangebiet des interkommunalen Gewerbegebietes liegt vollständig im Gemeinde-
gebiet Münchhausen zwischen den Ortsteilen Münchhausen und Wollmar an einer ge-
planten Schnittstelle zwischen der Bundesstraße 236 (Münchhausen – Winterberg) 
und der im Bau befindlichen Ortsumfahrung „MüWeLa“ B 252 (neu). 
Der Geltungsbereich hat eine Größe von rd. 16,8 ha. 
 
 

1.3 Verkehrsanbindung: Anschlussstelle B 236 mit der B 252 (neu) 
Das Plangebiet ist ausgesprochen verkehrsgünstig positioniert in der künftigen Schnitt-
stelle zweier überregionaler Fernverbindungsachsen. Im Westen und Süden verläuft 
die Bundesstraße B 236 (Münchhausen – Winterberg). Entlang der Ostflanke des 
Plangebietes ist aktuell der Neubau der B 252 als westliche Umgehungsstraße der 
Gemeinden Münchhausen (Kerngemeinde), Münchhausen OT Simtshausen, Wetter 
OT Todenhausen, Wetter (Kernstadt), Wetter OT Niederwetter sowie den Neubau der 
B 62 als südliche Umgehungstrasse der Gemeinde Lahntal OT Göttingen in Umset-
zung. 
Die von Norden über einen Höhenrücken kommende Trasse der B 252 (neu) wird das 
Wollmarbachtal über ein neu zu errichtendes rd. 300 m langes Brückenbauwerk über-
queren um anschließend wieder in Richtung Wetter (Hessen) auf den nächsten Höhen-
rücken anzusteigen. 
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Abbildung 4:Trasse B252 - neu Abbildung 5: Plangebiet und Straßenplanung 

 
Die Bauabschnitte zwischen Burgwald-Ernsthausen bis Lahntal-Goßfelden sind zwi-
schenzeitlich bereits fertiggestellt und für den Verkehr freigegeben. Der 3. und letzte 
Bauabschnitt soll Ende 2024 fertiggestellt sein2. 
Im Südosten des Plangebietes wurde auf der freien Strecke zwischen Münchhausen 
und Wollmar ein Knotenpunkt als Kreisverkehrsplatz zwischen diesen beiden Bundes-
straßen fertiggestellt. Die Zufahrt in das Gewerbe-/Industriegebiet ist bereits – in Ab-
stimmung mit Hessen Mobil – über einen eigenen Anschluss an den Kreisverkehrsplatz 
hergestellt. 
 
 
 

2 Vorgehensweise und Verfahren 
Aufgrund der Beteiligung von 2 Kommunen aus dem Regierungsbezirk Nordhessen 
und der Größe des Vorhabens fand im Vorfeld ein Abstimmungsgespräch zwischen 
den Gemeinden des Zweckverbandes und den beiden betroffenen Oberen Landespla-
nungsbehörden (RP Kassel und RP Gießen statt). Darin wurde, unter Verweis auf die 
regional- und landesplanerischen Empfehlungen und Grundsätze zur interkommunalen 
Kooperation, folgende Voraussetzungen für ein erforderliches Abweichungsverfahren 
formuliert: 

• es muss ein äquivalenter Verzicht auf vorhandene Gewerbe-/Siedlungs-
flächenreserven an anderer Stelle dokumentiert werden, 

• es müssen Aussagen zur Nachfrage an Gewerbeflächen getätigt werden, die 
den Bedarf in dieser Größenordnung rechtfertigen und 

• es muss dokumentiert werden, dass der Verlust an landwirtschaftlichen Flächen 
zu keinen unzumutbaren Härten bei den hiervon betroffenen landwirtschaftli-
chen Unternehmen führt. 

 
2 Angaben aus: https://mobil.hessen.de/bau/bauprojekte/westhessen/b-252b-62-ortsumgehung-m%C3%BCnchhausen-
wetter-lahntal 
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In einem anschließend erfolgten Scopingtermin (28.05.2019) zwischen Gemeinden 
des Zweckverbandes, Planungsbüro sowie Vertretern des Regierungspräsidiums Gie-
ßen (Abteilung Umwelt), des Landkreises Marburg-Biedenkopf FD Landwirtschaft wur-
den keine, der Planungsabsicht grundsätzlich entgegenstehenden Belange vorgetra-
gen. Im Hinblick auf die Umweltbelange wurde ein Arbeitsprogramm zur Prüfung ins-
besondere artenschutzrechtlicher Belange abgestimmt. 
Von Seiten des Fachdienstes Landwirtschaft wurde darauf hingewiesen, dass der Ver-
lust landwirtschaftlicher Flächen planerisch zu kompensieren sei und die betroffenen 
Landwirte, bei Bedarf, bei der Bereitstellung von Ersatzwirtschaftsflächen zu unterstüt-
zen. 
Die Gemeinde Münchhausen hat im März 2000 die Zulassung einer Abweichung vom 
Regionalplan Mittelhessen 2010 (RPM) gem. § 6 ROG zur geplanten Entwicklung des 
Gewerbestandortes „Interkommunales Gewerbegebiet B 236/ B 252“ in den Ortsteilen 
Münchhausen und Wollmar in einer Größe von rd. 16,8 ha (nach Anpassungen im Be-
reich der Zufahrt nun 16,6 ha) beantragt. 
Die Abweichung wurde durch die Regionalversammlung am 17.08.2020 unter 
folgenden Maßgaben beschlossen (Schreiben vom 23.09.2020; Gz RPGl-31-
93a0110/6-2019/5; Dok-Nr. 2020/770369): 

1. Parallel zur Bauleitplanung für das interkommunale Gewerbegebiet haben die 
am Zweckverband beteiligten Kommunen Münchhausen, Battenberg (Eder) 
und Burgwald die in den Kartenausschnitten 3-13 gekennzeichneten Bereiche 
durch Änderungen der jeweiligen Flächennutzungspläne als Flächen für die 
Landwirtschaft bzw. Fläche für Wald im Fall des Gebiets in Karte 7 darzustel-
len. 
Zudem hat die Stadt Battenberg (Eder) ihren Abweichungsantrag vom 
RPN 2009 zwecks Ausweisung eines Gewerbegebiets „Auf dem Kreutz" zu-
rückzunehmen. 
à Die Kommunen Münchhausen, Battenberg (Eder) und Burgwald werden ent-

sprechende Änderungen der Flächennutzungspläne durchführen, die Stadt 
Battenberg hat bereits folgenden Beschluss gefasst: „Die Stadt Battenberg 
zieht ihren Antrag auf Zielabweichung vom Regionalplan Nordhessen 2009 
entsprechend § 8 Hess. Landesplanungsgesetz i. V. mit § 6 Abs. 2 Raum-
ordnungsgesetz vom 26.09.2017 zurück, sobald die interkommunale Gewer-
befläche in der Gemarkung Münchhausen zugelassen ist.“ 

2. Die Anlagen für die Sammlung und Pufferung des abzuleitenden Oberflächen-
wassers sind innerhalb des geplanten Gewerbegebiets und ohne Belastung der 
Wollmar umzusetzen. 
à Nach der aktuellen Erschließungsplanung erfolgt keine Beaufschlagung der 

Wollmar: 
 In Reaktion auf das erstellte Bodengutachtens wurde beschlossen, auf groß-

räumige Geländemodellierungen zu verzichten, wodurch eine dezentrale 
Versickerung auf dem größten Teil der Fläche möglich ist. Dies wird durch 
Festsetzungen gesichert. 

 Im Süden ist auf zwei kleinen Teilflächen keine Versickerung möglich. Hier 
wird daher ein kleines Regenrückhaltebecken entstehen. 

 Das Niederschlagswasser der Straßenflächen wird in seitlichen Versicke-
rungsgräben gefasst und hier versickert. 

  



Begründung zur FNP-Änderung „Interkommunales Gewerbegebiet B 236 / B 252“, 
Gemeinde Münchhausen, Ortsteile Wollmar und Münchhausen Seite 6 

Groß & Hausmann • Bahnhofsweg 22 • 35096 Weimar (Lahn)• FON 06426-92076 • FAX 06426-92077 

3. Im Rahmen der Bauleitplanung sind die rotierenden Maßnahmen zur Lerchen-
förderung in Anlehnung an die Empfehlungen des Landesamts für Natur, Um-
welt und Verbraucherschutz von NRW oder der Staatlichen Vogelschutzwarte 
für Hessen („Maßnahmenblatt Feldlerche") langfristig zu sichern. 
à Die langfristige Sicherung der Maßnahmen wird entsprechend erfolgen, zum 

jetzigen Planungszeitpunkt wurde bereits eine konkrete Maßnahmenfläche 
im Umfeld gefunden. 

4. Im Zuge der Bauleitplanung ist sicherzustellen, dass die Erreichbarkeit der 
landwirtschaftlichen Flächen im Umfeld des Gewerbegebiets gewährleistet 
bleibt. Die Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen auf landwirtschaftlichen Flä-
chen ist auf das fachgesetzlich unabweisbare Maß zu beschränken. 
à Es ist bereits ein Büro mit der Erschließungsplanung beauftragt, welches 

auch die Erreichbarkeit der Feldflur beachten wird. Derzeit ist von der 
Haupterschließungsstraße des Gewerbegebiets im Norden aus ein Wirt-
schaftsweg mit Anschluss an die umliegenden Feldwege vorgesehen und im 
Nordosten wird eine fußläufige Verbindung innerhalb der Grünfläche entlang 
der geplanten Grabenaufweitung entstehen. Darüber hinaus ist auch im Sü-
den ein entsprechender Anschluss in Planung. 

5. Im Zuge der Bauleitplanung ist ein Klimagutachten vorzulegen, das die klimati-
schen Auswirkungen des Vorhabens quantifiziert. Auf Basis dieses Gutachtens 
sind erforderliche Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung vor-
zusehen. 
à Es wurde ein entsprechendes Gutachten erstellt. Dieses kommt zu dem Er-

gebnis, dass Beeinträchtigungen lediglich im Nahfeld des Plangebiets zu er-
warten sind. Für die hangabwärts liegende Siedlungslage sind demnach kei-
ne erheblichen Beeinträchtigungen feststellbar. 

 Darüber hinaus beinhalten die Festsetzungen zahlreiche Regelungen zur 
Vermeidung und Minderung von kleinklimatischen Auswirkungen - hierzu 
zählen beispielsweise die Auflagen zu Gründächern, zur Begrünung der 
Grundstücksfreiflächen und die Höhenbegrenzung. 

6. Der Zweckverband hat gegenüber dem zuständigen Aufgabenträger die erfor-
derlichen Schritte für die Anbindung des Gewerbegebiets an den ÖPNV durch 
Verlagerung bzw. Einrichtung einer neuen Bushaltestelle in die Wege zu leiten 
und dies der Oberen Landesplanungsbehörde parallel zur Bauleitplanung 
nachzuweisen. 
à Hinsichtlich des nicht-motorisierten Individualverkehrs wird sich Zweckver-

band entsprechend mit den für den ÖPNV zuständigen Stellen in Verbindung 
setzen, um eine Erreichbarkeit auch ohne motorisierten Individualverkehr si-
cherzustellen. Die Gemeinde Münchhausen hat sich zwischenzeitlich mit 
Hessen Mobil auf eine Bushaltestelle im Bereich des bereits bestehenden 
Parkplatzes an der B 236 geeinigt. Am Plangebiet vorbei führen bereits vier 
Buslinien, die Battenberg, Münchhausen und Wollmar miteinander verbinden 
(MR 60/ 62/ 64 und 540.2), Münchhausen ist an den Regionalbahnverkehr 
entlang des Wetschaft-Tals angeschlossen (RB 97 und RE 97) 
Darüber hinaus verläuft auch der Otto-Ubbelohde-Radweg zwischen Münch-
hausen und Wollmar auf Feldwegen an der Fläche vorbei, eine entspre-
chende Querung für Fußgänger und Radfahrer ist in der Planung des Kreis-
verkehrs bereits berücksichtigt. 
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Die darüber hinaus im Rahmen der Trägerbeteiligung geäußerten Hinweise sind im 
nachfolgenden Bauleitplanverfahren sachgemäß abzuarbeiten. 
à Für die Erläuterung wird auf die Begründung zum parallel laufenden Bebauungs-

planverfahren verwiesen, die einen deutlich höheren Detaillierungsgrad aufweist. 
 
 

2.1 Förmliches Bauleitplanverfahren 
Die Bauleitplanung wird im 2-stufigen Regelverfahren nach §§ 3 und 4 BauGB unter 
Berücksichtigung der genannten Maßgaben und Hinweisen aufgestellt. Folgende ge-
setzlich vorgeschriebene Verfahrensschritte hat der Bauleitplan durchlaufen: 

Nr. Verfahrensschritt mit Rechtsgrundlage Datum / Zeitraum 
1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB __.__.____ 

2. Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit als öffentliche 
Auslegung gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

vom 28.11.2022 
bis 06.01.2023 

3. Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

vom 28.11.2022 
bis 06.01.2023 

4. Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit als öffentliche 
Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

vom 19.12.2023 
bis 02.02.2024 

5. Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

vom 19.12.2023 
bis 02.02.2024 

6. Feststellungsbeschluss gem. § 6 BauGB __.__.2024 

7. Genehmigung durch die höhere Verwaltungsbehörde gem. 
§ 6 Abs. 1 BauGB __.__.____ 

8. Bekanntmachung der Genehmigungsverfügung - Eintritt der 
Rechtswirksamkeit gem. § 6 Abs. 5 BauGB __.__.____ 

 

2.1.1 Anpassungen nach Abschluss der frühzeitigen Beteiligungsverfahren 
Nach Abschluss der frühzeitigen Beteiligungsverfahren ergab sich auf Grundlage der 
eingegangenen Stellungnahmen kein Erfordernis zur inhaltlichen Änderung der Plan-
konzeption. Die Entwurfsunterlagen wurden im wesentlichen vervollständigt bzw. durch 
einzelne Hinweise für die nachfolgenden Planungsebenen ergänzt: 
• Fertigstellung des Umweltberichts inkl. Grünordnungsplan in Text und Karte (mit 

Eingriffsausgleich Biotope, Landschaft und Boden). 
• Fertigstellung des Fachgutachtens zum Biotop- und Artenschutz. 
• Umsetzung des Löwenanteils des naturschutzrechtlichen Ausgleichs im Wald 

(Kreisbauernverband) bei gleichzeitiger Sicherung weniger, aber wertvoller Aus-
gleichsflächen/ -maßnahmen für die Feldarten (Landkreis Marburg-Biedenkopf). 

• Erarbeitung des wasserrechtlichen Genehmigungsantrags zur gebietsinternen 
Gewässerumlegung durch ein Fachbüro (Landkreis Marburg-Biedenkopf). 

• Aufnahmen von abgestimmten Artenschutzmaßnahmen für die Feldarten (Land-
kreis Marburg-Biedenkopf). 
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2.1.2 Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt im Zeitraum vom 19.12.2023 bis einschließlich 
02.02.2024 durch öffentliche Auslegung der vollständigen Entwurfsinhalte bestehend 
aus: 

• Entwurf des Bebauungsplans bestehend aus Planteil, textlicher Festsetzungen 
und Begründung, 

• Entwurf der FNP-Änderung bestehend aus Planteil und Begründung 
• Umweltbericht 
• Grünordnungsplan (Text und Karten) 
• Erhebung und Folgenbeurteilung zur Biologischen Vielfalt 
• Verkehrsuntersuchung, 
• Klimagutachten und 
• Bodenschutzkonzept 

Gem. § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB waren darüber hinaus die „bereits vorliegenden um-
weltbezogenen Stellungnahmen“ zusammen mit den o.g. Entwurfsunterlagen öffentlich 
ausgelegt. 
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren sind keine Stellung-
nahmen eingegangen und auch im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange ist kein wichtiger Grund, der eine weitere 
Verlängerung der Auslegungsdauer erfordert hätte, zutage getreten. Die Frist der Aus-
legung i.S. von § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB und von § 4 Abs. 2 Satz 1 BauGB von mind. 
einem Monat/ 30 Tagen wurde dennoch um zwei Wochen verlängert, da die Feiertage 
der Weihnachtszeit in diesen Zeitraum gefallen sind. 
Alle o.g. Planungsbestandteile wurden für den gesamten Zeitraum der Öffentlichkeits-
beteiligung gem. § 4a Abs. 4 BauGB zusätzlich in das Internet eingestellt.  
In der am 15.12.2023 erfolgten ortsüblichen Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbetei-
ligung wurden Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten um-
weltbezogener Informationen verfügbar sind, ortsüblich bekanntgemacht. In der Be-
kanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der Ausle-
gungsfrist abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben 
können. 
Zur FNP-Änderung wurde darüber hinaus auf § 3 Abs. 3 BauGB hingewiesen. 
 

2.1.3 Anpassungen nach Abschluss der zweiten Beteiligungsverfahren 
Nach Abschluss der zweiten Beteiligungsverfahren wurden, neben redaktionellen Än-
derungen, keine inhaltlichen Anpassungen in den Planunterlagen vorgenommen. 
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3 Übergeordnete und räumliche Planungen 

3.1 Regionalplan Mittelhessen 2010 
Gemeinde Münchhausen ist im Regional-
plan Mittelhessen 2010 als Grundzentrum 
im Strukturraum „Ländlicher Raum“ ein-
gestuft mit Münchhausen als zentralem 
Ortsteil. 
Das Plangebiet wird als „Vorranggebiet 
für Landwirtschaft“ ausgewiesen. Auf-
grund der Lage des Gebietes ohne An-
schluss an Siedlungsbereiche steht die 
Planungsabsicht, aufgrund des neuen 
Siedlungsansatzes, im Konflikt mit Zielen 
und Grundsätzen der „Regionalen Sied-
lungsstruktur“. 
Insofern war der o.g. regionalplanerische 

Abweichungsantrag erforderlich. 
Darüber hinaus ist das Plangebiet als "Vorbehaltsgebiets für den Grundwasserschutz" 
sowie im südlichen Teilbereich als "Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen" 
ausgewiesen. 
Im Osten des Plangebietes ist in Nord-Süd-Richtung eine "Hochspannungsleitung" 
dargestellt. Darüber hinaus ist diesem Bereich der Trassenverlauf, der in Umsetzung 
befindlichen B 252 – neu eingetragen. 
Aufgrund seiner Lage in einer „Regionalachse“ (Marburg – Cölbe – Wetter (Hessen) – 
(Frankenberg/Eder – Korbach – Kassel) besitzt Münchhausen eine besondere Bedeu-
tung für die Erschließung des Raumes sowie die Sicherung bzw. Ausbau von Ver-
kehrsinfrastruktur. 
Regionalachsen sollen auf Schiene und Straße: 

• die innerregionale Siedlungsstruktur erschließen, 
• den Leistungsaustausch zwischen den Mittelzentren sowie 
• die Anbindung an die Oberzentren und das überregionale Fernverkehrsnetz 

gewährleisten. 3 
Es wurde im März 2020 ein „Antrag auf Abweichung vom Regionalplan Mittelhessen 
2010“ beim zuständigen Regierungspräsidium Gießen gestellt. Die Abweichung wurde 
durch die Regionalversammlung am 17.08.2020 beschlossen (Schreiben vom 
23.09.2020; Gz RPGl-31-93a0110/6-2019/5; Dok-Nr. 2020/770369) (S. 15): 
„Zusammenfassend kann das beantragte Vorhaben zugelassen werden. Für die 
Abweichung vom Planinhalt des RPM 2010 sprechen gute Gründe. Insbesondere die 
über Regionsgrenzen hinausreichende interkommunale Kooperation von drei Kommu-
nen sowie die Bündelung von gewerblichen Entwicklungsflächen an einem lagegünsti-
gen Standort rechtfertigen in Verbindung mit dem damit einhergehenden effizienteren 
Einsatz von monetären und Flächenressourcen zwecks Erhalt und Schaffung von Ar-
beitsplätzen an einer zumindest regionalen Verbindungsachse die Zulassung. Eine 
Beeinträchtigung der im Regionalplan zum Ausdruck gebrachten Raumordnung liegt 
nicht vor.  

 
3 aus RPM 2010: 4.2.-4 (Z) 

 
Abbildung 6:Plangebiet - Ausschnitt Regionalplan Mittel-
hessen 2010 
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Bei der Entscheidung über die Zielabweichung handelt es sich um eine Ermessensent-
scheidung (§ 6 Abs. 2 Satz 1 ROG). Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die Ziele 
des RPM 2010 in einem umfassenden Verfahren aufgestellt wurden und in ein komple-
xes, kohärentes Regelungsgefüge eingebunden sind. Dies schließt eine großzügige 
Handhabung von Zielabweichungen aus. Wie im Rahmen der raumordnerischen Be-
wertung dargelegt, werden im konkreten Fall allerdings überwiegende Gründe gese-
hen, die eine Zulassung der beantragten Zielabweichung rechtfertigen. So leistet die 
Planung einen Beitrag zu einer, den jeweiligen zentralörtlichen Funktionen der 
Antragsteller angemessenen, gewerblichen Entwicklung und ermöglicht ihnen in 
einem gewissen Rahmen, auch kurzfristige Anfragen bedienen zu können.  
Die Anregungen der Fachbehörden können im Rahmen der Bauleitplanung Beachtung 
bzw. Berücksichtigung finden (vgl. Hinweis).“ 
 
 

3.2 Flächennutzungsplan (FNP) 

3.2.1 Flächennutzungsplan (FNP) - Hauptgeltungsbereich 

  
Abbildung 7:FNP Hauptgeltungsbereich vor der Ände-
rung 

Abbildung 8: FNP Hauptgeltungsbereich nach der Ände-
rung 

Im östlichen Abschnitt wird der Geltungsbereich durchschnitten von einer Darstellung 
einer ehemaligen Trassenplanung zur BAB A 49 mit einer Anschlussstelle zur B 236, 
die in räumlicher Näher zur aktuell geplanten Anschlussstelle der B 252-neu mit der 
B 236 lag. Der Planbereich ist demnach bereits seit langer Zeit für die Umsetzung von 
großräumigen Verkehrsachsen inkl. eines Knotenpunktes avisiert und mit der aktuellen 
Verkehrsplanung abgestimmt. 
Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Münchhausen stellt das 
Plangebiet selbst gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9 a) BauGB als „Fläche für die Landwirtschaft“ 
dar. 
Auf Ebene der Bauleitplanung ist daher, parallel zur Aufstellung eines Bebauungs-
plans, auch eine Teiländerung des FNP in diesem Bereich erforderlich. Diese erfolgt 
parallel zum Bebauungsplan (FNP-Änderung "Interkommunales Gewerbegebiet B 236 
/ B 252"). 
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Der überwiegende Teil des Geltungsbereichs der FNP-Änderung wird entsprechend 
der geplanten Nutzung zukünftig gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 3 
BauNVO als „gewerbliche Baufläche“ (G) dargestellt. 
Darüber hinaus werden im Osten auch 

• die Fläche für die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage ("Sonderbaufläche -
 Photovoltaik" gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) sowie 

• der Bereich des zu verlegenden Grabens inkl. Gewässerrandstreifen ("Öffentli-
che Grünfläche - Gewässerrandstreifen" gem. § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB) 

in die Darstellungen des FNP übernommen. 
Es ist davon auszugehen, dass der Bebauungsplan i.S. des § 8 BauGB aus den künfti-
gen Darstellungen des FNP entwickelt sein wird. 
 

3.2.2 Flächennutzungsplan (FNP) - Tausch-Flächen 
Um den Forderungen der Genehmigung über den regionalplanerischen Abweichungs-
antrag nachzukommen, werden in diesem Zuge auch die aufzuhebenden (Tausch-) 
Bauflächen geändert: 
Aus den nachfolgend dargestellten Kartenausschnitten ist zu erkennen, dass die 
Tauschflächen derzeit 

• gem. § 1 Abs. 1 BauNVO als "Wohnbauflächen" (W) bzw. 
• gem. § 1 Abs. 3 BauNVO als "gewerbliche Baufläche" (G) 

dargestellt sind. 
Nach der FNP-Änderung werden alle Flächen gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9 a) BauGB als 
„Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellt und so langfristig als Landwirtschaftsflächen 
planungsrechtlich gesichert. 

  
Abbildung 9: FNP-Tauschflächen Münchhausen vor der 
Änderung 

Abbildung 10: FNP-Tauschflächen Münchhausen nach 
der Änderung 
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Abbildung 11: FNP-Tauschflächen Simtshausen vor der 
Änderung 

Abbildung 12: FNP-Tauschflächen Simtshausen nach der 
Änderung 

  

Abbildung 13: FNP-Tauschfläche Wollmar vor der Ände-
rung 

Abbildung 14: FNP-Tauschfläche Wollmar nach der Än-
derung 

 
 

3.2.3 Bebauungspläne 
Im Bereich des geplanten Gewerbegebietes sowie dessen Umfeld sind bislang keine 
Bebauungspläne vorhanden. 
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4 Berücksichtigung von Umweltbelangen 
Nach § 2a BauGB hat "die Gemeinde im Aufstellungsverfahren dem Entwurf des Bau-
leitplans eine Begründung beizufügen. In ihr sind entsprechend dem Stand des Verfah-
rens  

1. die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des Bauleitplans und 
2. in dem Umweltbericht nach der Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch die auf Grund 
der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 ermittelten und bewerteten Belange des Um-
weltschutzes 

darzulegen. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung." 
Der Umweltbericht prüft demnach systematisch schutzgutbezogen die relevanten Um-
weltbelange nach Anlage 1 zum BauGB (Teil B der Planunterlagen). 
Bezogen auf den Bauleitplan ergeben sich daraus die folgenden Regelungsinhalte: 
 
Der Zweckverband Gewerbegebiet B 236 / B 252 hat bereits in einem frühen Pla-
nungsstadium als Planungsziel die Entwicklung eines unter Nachhaltigkeitsgesichts-
punkten optimiertes Gewerbe-/Industriegebietes formuliert. Dementsprechend wurden 
bereits frühzeitig: 

• ein Klimagutachten beauftragt. Auf Grundlage dessen Empfehlungen wurden 
zur Minderung von Aufheizungseffekten umfangreiche Festsetzungen zur 
Dach-, Fassaden- und Freiflächenbegrünung sowie Empfehlungen zur Umset-
zung heller Fassaden- und versiegelter Verkehrs-/Freiflächen (sog. Hellbe-
zugswert – „Albedo-Effekt“) getroffen. 

• mit allen Eigentümern und Pächtern/Bewirtschaftern der Flächen Kontakt auf-
genommen um die Wünsche bzw. Erfordernisse zur Bereitstellung von Ersatz-
flächen aufzunehmen. Parallel dazu hat die Gemeinde Münchhausen die Be-
mühungen zum Ankauf sowie zur Vermittlung von Wirtschaftsflächen im Ge-
meindegebiet verstärkt. Diese sollen im weiteren Planungsprozess in eine Art 
Flächenbörse münden. 

• ein Bodengutachten beauftragt, auf Grundlage dessen die Erschließungspla-
nung so optimiert werden konnte, dass im größten Teil des Gebietes kein Re-
genwasserkanal erforderlich ist, da anfallendes Niederschlagswasser auf den 
Grundstücksflächen zur Versickerung gebracht werden kann. Im öffentlichen 
Straßenraum sind durchgängig breite und begrünte Versickerungsmulden vor-
gesehen, die so konzipiert wurden, dass das gesamte anfallende Nieder-
schlagswasser dort gesammelt, verdunstet, durch Pflanzen aufgenommen und 
versickert werden kann. Aus Gründen des Bodenschutzes wurde darüber hin-
aus auf umfangreiche Geländenivellierungen verzichtet, mit der Folge, dass in 
Teilen des Gebietes Steigungsverhältnisse verbleiben, die über üblichen Stan-
dards liegen, unter ökologischen Gesichtspunkten (und auch Hinsichtlich der 
kalkulierten Erschließungskosten) wird dieser „Nachteil“ jedoch durch die deut-
lich geringeren Eingriffe in das Schutzgut Boden und die Bewahrung der Versi-
ckerungsmöglichkeiten sowie der daraus resultierenden reduzierten techni-
schen Entwässerung mehr als kompensiert. 

• ein Workshop, unter Mitwirkung des Landkreises, der Betreiber des benachbar-
ten Windparks sowie externer Fachberater (z.B. Wasserstoffnetzplaner der Inf-
raserv), abgehalten um die Möglichkeiten der effizienten Energienutzung, -
vernetzung und -erzeugung zu diskutieren. Ergebnisse daraus sind kurzfristig 
die Bereitstellung von Energietrassen, die Festsetzung zur verbindlichen antei-
ligen Nutzung der Dachflächen für Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungs-
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energie und die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage im Nordosten 
des Plangebietes. Mittel- bis langfristig wurden Möglichkeiten zur Kooperation 
mit dem benachbarten Windpark, z.B. Produktion und Vermarktung von „grü-
nem Strom“ sowie „grünem Wasserstoff“ gesehen. 

 

4.1 Umweltfachliche Beurteilung im Hauptgeltungsbereich 
Bezüglich der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB werden auf die zum Bebau-
ungsplan vorliegenden Unterlagen inkl. aller Anlagen und umweltfachlichen Gutachten 
(Arten-/Biotopschutz, Klima, Boden) verwiesen. 
 

4.2 Umweltfachliche Beurteilung der Tausch-Flächen 
In Bezug auf den im Zusammenhang mit der Ausweisung des Gewerbegebietes erfor-
derlichen Verzicht auf bestehende Bauflächendarstellungen im Flächennutzungsplan 
ist sind keine umweltrelevanten Auswirkungen erkennbar, da die Flächen im Wesentli-
chen in ihrer bisherigen Nutzung verbleiben können. Ggf. bestehende genehmigte bau-
liche Nutzungen werden durch die Umwidmung in die Kategorie „Flächen für die Land-
wirtschaft“ nicht berührt. Weiteren oder erstmaligen baulichen Entwicklungen auf 
Grundlage von § 35 Abs. 2 BauGB wird jedoch ein Riegel vorgeschoben aufgrund ver-
änderter Zielvorstellungen in Bezug auf die Verteilung der Flächennutzungen im Ge-
meindegebiet. 
Keine der Tausch-Flächen berührt folgende Schutzgegenstände (Natureg-Viewer Hes-
sen, Gruschu-Viewer Hessen, Geoportal Hessen -Zugriff: 10/2022): 

• Naturdenkmal, Naturschutzgebiete, Naturparke, Vogelschutzgebiete, FFH-
Gebiete, Landschaftsschutzgebiete, geschützte Biotope, 

• Überschwemmungsgebiete, 
• Trinkwasser-/ Heilquellenschutzgebiete. 

Darüber hinaus lässt auch der aktuelle Flächennutzungsplan keine Hinweise auf sons-
tige Betroffenheiten erkennen. 

  
Abbildung 15: FNP-Tauschfläche Münchhausen auf 
DOP-Basis (nicht maßstäblich) 

Abbildung 16: FNP-Tauschfläche Simtshausen auf DOP-
Basis (nicht maßstäblich) 
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Auch ergaben die Auswertung aktueller 
Luftbilder sowie des Landschaftsplans der 
Gemeinde Münchhausen (LP 2005) kein 
Hinweis, dass die Flächen, bis auf MU 4, 
einer anderen als einer landwirtschaftli-
chen Nutzungen unterliegen (hierunter 
fallen auch Hecken, Wirtschaftswege, 
landwirtschaftliche Lagerflächen, etc.). 
Nach dem LP 2005 werden die Flächen 
wie folgt genutzt: 
MU 1: "Grünland, trocken bis frisch, in-
tensiv genutzt". 
MU 2: Je hälftig als "Grünland, trocken 
bis frisch, intensiv genutzt" und "Acker, 
i.d.R. intensiv genutzt", durch eine "He-
cke/ Baumreihe mit heimischen Arten" 
gegliedert. 

MU 3: "Grünland, trocken bis frisch, intensiv genutzt", durch eine "Hecke/ Baumreihe 
mit heimischen Arten" gegliedert. 

(Entlang der Westgrenze erscheinen in der Darstellung auf Luftbild-Grundlage die 
dortigen Hausgärten in einem schmalen Streifen in den Geltungsbereich hinein zu ra-
gen - dies ist den unterschiedlichen Maßstabsebenen von Luftbild (georeferenziert) 
und FNP (Topographische Karte) geschuldet.) 

MU 4 - Nord: "Parkplatz" und "Grünland, trocken bis frisch, intensiv genutzt", an der 
Bahnlinie durch eine "Hecke/ Baumreihe mit heimischen Arten" gegliedert. 

(Die Fläche ist derzeit als Lkw-Parkplatz befestigt und genutzt, soll aber mittelfristig 
wieder der Landwirtschaft zugeführt werden, da durch die neue Ortsumfahrung 
„MüWeLa“ B 252 (neu) von einem deutlichen Rückgang des Verkehrs auszugehen 
ist.) 

MU 4 - Süd: "Acker, i.d.R. intensiv genutzt" und "Grünland, trocken bis frisch, intensiv 
genutzt", welches durch eine "Streuobstreihe" gegliedert wird (und nach Luftbild z.T. 
als Grabegarten der südlich liegenden landwirtschaftlichen Betriebsstätte und zur La-
gerung von Holz genutzt wird). 
MU 5: Ungefähr zur Hälfte als "Grünland, trocken bis frisch, intensiv genutzt" und 
"Acker, i.d.R. intensiv genutzt" (nach Luftbild befinden sich im Norden ein Holzplatz). 
 

4.3 Bodenschutz in der Bauleitplanung 
Täglich werden in Deutschland rund 52 Hektar als Siedlungs- und Verkehrsflächen neu 
ausgewiesen. Dies entspricht einer Flächenneuinanspruchnahme – kurz Flächenver-
brauch - von ca. 73 Fußballfeldern. Im Rahmen der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 
hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, den Flächenverbrauch bis zum Jahr 
2030 auf „weniger als 30 Hektar“ zu begrenzen. Nach dem Klimaschutzplan der Bun-
desregierung soll der Flächenverbrauch bis 2050 auf Netto-Null reduziert und somit der 
Übergang in eine Flächenkreislaufwirtschaft vollzogen sein4. 

 
4 Quelle: Umweltbundesamt, 2021 (www.umweltbundesamt.de)  

 
Abbildung 17: FNP-Tauschfläche Wollmar auf DOP-
Basis (nicht maßstäblich) 
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Notwendig ist zum einen, den Flächenverbrauch wie geplant zu reduzieren. Zum ande-
ren müssen bestehende Siedlungs- und Verkehrsflächen auch besser genutzt wer-
den.“5 
Daher wurden mit Änderung des Baugesetzbuchs im Jahr 2013 zwei in diesem Zu-
sammenhang wesentliche Änderungen aufgenommen. Diese betreffen in Bezug auf 
die städtebauliche Entwicklung zum einen den Grundsatz des Vorrangs der Innenent-
wicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB, „Vorrang der Innenentwicklung6) und zum anderen die 
erhöhte Begründungspflicht bei der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald ge-
nutzter Flächen (§ 1a Abs. 2 Satz 2 BauGB „Umwidmungssperrklausel“7) und erhöhen 
somit auch die Anforderungen an den ebenfalls in § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB genann-
ten „schonenden Umgang mit Grund und Boden“ („Bodenschutzklausel“). 
Die o.g. Neuregelungen normieren jedoch „nicht etwa eine strikte Rechtspflicht (OVG 
Münster Urt. v. 28. 6. 2007 – 7 D 59/06.NE, aaO vor Rn. 1). Sie sind vielmehr „in der 
Abwägung zu berücksichtigen“ (§ 1a Abs. 2 Satz 3 BauGB) und beinhalten damit eine 
„Abwägungsdirektive“.8 
 

4.3.1 Vorrang der Innenentwicklung und Umwidmungssperrklausel 
Gemäß § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB sollen zur Verringerung der zusätzlichen Inan-
spruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung 
der Gemeinde, insbesondere 
• durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maß-

nahmen zur Innenentwicklung genutzt sowie 
• Bodenversiegelungen 
auf das notwendige Maß begrenzt werden. 
à Das geplante Gewerbegebiet B 236/B 252 hat eine Gesamtgröße von rund 16,6 

Hektar und liegt im räumlichen Kontext zur Siedlungslage von Münchhausen an 
einem Vorbelastungsansatz durch den bestehenden Parkplatz an der Bundesstra-
ße 236 und die Hochspannungsfreileitung. Darüber hinaus wird mit der planfest-
gestellten und in Bau befindliche Ortsumfahrung „MüWeLa“ (B 252 – neu) mit ei-
nem rd. 300 m langen Brückenbauwerk, welches künftig das Wollmarbachtal über-
spannen wird und den geplanten Zu-/Abfahrten (Kreisverkehrsplatz auf der West-
seite, Rampe auf der Ostseite) sowie den ergänzenden Entwässerungsbauwer-
ken, an die sich das Plangebiet anlehnt, das Landschaftsbild des Bereiches durch 
Verkehrsbauwerke inkl. der dadurch erforderlichen Veränderungen der Topogra-
phie neu definiert. 

 
5Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit: http://www.bmub.bund.de/themen/ strategien-
bilanzen-gesetze/nachhaltige-entwicklung/strategie-und-umsetzung/reduzierung-des-flaechenverbrauchs/ 
6 § 1 Abs. 5 BauGB: 
„Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umwelt-
schützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, 
und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. [...] Hierzu soll die städte-
bauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen.“ 
7 § 1a Abs. 2 BauGB 
„Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen 
Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere 
durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen 
sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke 
genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. [...] Die Notwendigkeit der Umwandlung land-
wirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen soll begründet werden; dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten 
der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken 
und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können.“ 
8 zit. nach: Beck`scher Online-Kommentar BauGB, Ernst/ Zinkahn/ Bielenberg/ Krautzberger, Rn. 62-62c. 
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Das Gebiet liegt damit verkehrsgünstig am Knoten zweier Bundesstraßen über die 
die Bundesautobahnen A 49 und der A 45 nach nur jeweils ca. 50 km erreicht 
werden können. 
Die ausreichende räumliche Entfernung zu Wohnsiedlungsflächen (nach Wollmar: 
rd. 850 m, nach Münchhausen: rd. 650 m) stellt zudem sicher, dass die geplante 
Nutzung zu Gewerbezwecken im Sinne des Trennungsgrundsatzes nach § 50 
BImSchG ohne immissionsschutzrechtliche Einschränkungen möglich ist. 
Das Gewerbegebiet wird eine direkte Zufahrt zu dem als Kreisverkehrsplatz ge-
planten neuen Knoten zwischen B 236 und B 252 (neu) erhalten. So kann die er-
forderliche äußere Verkehrserschließung des Gewerbegebietes nahezu auf null 
reduziert werden und es wird lediglich eine innere Erschließung des Gebietes er-
forderlich. 
Durch die verkehrliche Anbindung an die neue Umgehungsstraße B 252 werden 
zusätzliche Verkehrsanlagen nicht mehr erforderlich. Das vorhandene Straßen-
netz, insbesondere in Wohnsiedlungslagen muss nicht zur Erschließung der Ge-
werbeflächen benutzt werden, was zu einer finanziellen Entlastung der Kommunen 
und, durch die konsequente räumliche Trennung zwischen Wohnen und Gewerbe, 
zu einer Verbesserung der Wohnverhältnisse in den Siedlungsteilen führt. 
Die bisher erfolgte disperse Ausweisung vieler kleiner Flächen, verstreut über 
zahlreiche Orts- und Stadtteile der Zweckverbandsgemeinden, soll durch eine 
Konzentration an einem Standort im Flächenäquivalent ersetzt werden. Die 
dadurch entstehenden Synergieeffekte führen dazu, dass Erschließungsanlagen 
eingespart und dadurch die Bereitstellung der Flächen günstiger erfolgen kann. 
Die planerische Neuinanspruchnahme von bislang unbebauten Flächen wird durch 
die Aufgabe zahlreicher kleiner planerisch ausgewiesener Siedlungsflächen kom-
pensiert. 
Das Entstehen einer splitterhaften Siedlungsentwicklung ist nicht zu befürchten, da 
es sich um eine Verlagerung und Bündelung von bedarfsorientierten Gewerbeflä-
chen an einem Standort mit einer besonderen Standorteignung für die gewerbliche 
Nutzung handelt.  
Das Plangebiet und die beabsichtigte Nutzung sind klar abgegrenzt. Die Erschlie-
ßung und Bebauung wird durch eine qualifizierten Bebauungsplan (inkl. Änderung 
des Flächennutzungsplans) abschließend geregelt und erfolgt insofern in städte-
baulich geordneter Form. Im Ergebnis wird ein neuer Siedlungsteil mit klar definier-
ten Grenzen entstehen. Ein ungeordnetes weiteres Wachsen ist daher nicht anzu-
nehmen. 
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Hierzu trifft der Beschluss über den Abweichungsantrag vom 17.08.2020 folgende 
Aussagen (S. 9-11): 

„Dem Zweckverband liegen für das geplante Gewerbegebiet mittlerweile mehrere 
konkrete lnteressensbekundungen vor. […] Zudem besteht Interesse, eine Tank- 
bzw. Raststätte im Anschlussbereich der B252-neu zu errichten. 
Im Zusammenhang mit der Bedarfsprüfung ist im konkreten Fall zu berücksichti-
gen, dass an dem Vorhaben neben zwei Grundzentren auch ein Mittelzentrum 
beteiligt ist, das zudem im RPN 2009 als gewerblicher Schwerpunkt festgelegt 
wird und derzeit ansiedlungswilligen Unternehmen keine entsprechenden Flä-
chen anbieten kann. Es ist daher aus regionalplanerischer Sicht akzeptabel 
bzw. wünschenswert, wenn mit dem beantragten Vorhaben zu einem ge-
wissen Anteil auch eine Angebotsplanung ohne konkreten Bedarf erfolgt 
und der gewerbliche Schwerpunkt durch Bereitstellung einer attraktiven in-
terkommunalen Gewerbefläche gestärkt werden kann“. 
[…] 
Die Neuplanung des Kreisverkehrs sowie des zusätzlichen Anschlusses laufen 
derzeit und werden über ein noch ausstehendes Änderungsverfahren zur Plan-
feststellung planungsrechtlich gesichert. Neben dieser unmittelbaren Lage an 
zwei Verkehrsachsen sprechen auch die Topographie, die Flächenverfüg-
barkeit sowie der ausreichende Abstand zu Wohnsiedlungsflächen für die 
beantragte Fläche. Mit Realisierung der B 252-neu liegt der Planstandort zudem 
an der Regionalachse Marburg - Cölbe - Wetter, die über Frankenberg/Eder und 
Korbach bis zum nordhessischen Oberzentrum Kassel führt (vgl. Grundsatz 4.2-
5, RPM 2010). Mit den Regionalachsen werden bedeutende Verbindungsfunktio-
nen gekennzeichnet, an denen Entwicklungsansätze gebündelt und damit zu-
gleich die Freiraumsicherung zwischen den Achsen ermöglicht werden soll. Die 
4. Änderung des Landesentwicklungsplans (Entwurf 2020) legt diese Achse so-
gar als „überregionale Entwicklungsachse von europäischer, nationaler und lan-
desweiter Bedeutung" fest (vgl. Ziel 4.2.2-1).“ 

 
Darüber hinaus sollen gemäß § 1a Abs. 2 Satz 2+4 BauGB  
• landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen nur im 

notwendigen Umfang umgenutzt werden. Die Notwendigkeit ist zu begrün-
den. 

à Das Plangebiet unterliegt einer intensiven Ackernutzung und wird hinsichtlich der 
Bodenfunktionalen Gesamtbewertung je ca. hälftig als gering bzw. mittel eingestuft 
(Bodenviewer Hessen). Lediglich ein sehr kleine Teilfläche im Nordwesten wird 
hier mit sehr gering bewertet. 
Mit seiner Größe von rd. 16,6 ha besitzt der Bereich insgesamt gute Vorausset-
zungen für die Bewirtschaftung. 
Die beabsichtigte Umwidmung landwirtschaftlich genutzter Flächen in Gewerbeflä-
chen soll durch den Verzicht auf Flächen, die in den rechtswirksamen Flächennut-
zungsplänen der drei Zweckverbandsgemeinden als Bauflächen ausgewiesen 
sind, kompensiert werden, da keine sonstigen Flächen für die Umwandlung in 
landwirtschaftliche Flächen zur Verfügung stehen. 
Dies ist ausführlich in Kap. 5.2.1 „Landwirtschaft“ des Abweichungsantrags darge-
stellt. Dieses kommt hinsichtlich der Bewertung der Bodenfunktionen hinsicht-
lich der landwirtschaftlichen Nutzungseignung im Plangebiet zu folgendem 
Fazit: 
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„Die Antragsfläche umfasst rd. 16,8 ha [nach Anpassungen im Bereich der Zu-
fahrt umfasst die Fläche des aktuellen Bebauungsplanentwurfs nun 16,6 ha] und 
wird hinsichtlich der Bodenfunktionalen Gesamtbewertung je ca. hälftig als gering 
bzw. mittel eingestuft (Bodenviewer Hessen). Lediglich ein sehr kleine Teilfläche 
im Nordwesten wird hier mit sehr gering bewertet. 
Damit wird die Antragsfläche geringfügig höher eingestuft als die durchschnittli-
che Bewertung der Battenberger/ Burgwalder/ Münchhäuser Agrarflur. Diese 
zeigt sich stärker in der Einstufung der jeweiligen Tauschflächen: 
Diese werden 
• i.U. von rd. 10 ha als gering eingestuft (BA1, BA2, überwiegend BA3, rd. 2/3 

BA4, MU1, MU3, rd. 1/2 MU4, MU5) sowie 

• i.U. von rd. 2,8 ha als mittel eingestuft (rd. 1/3 BA4, MU2, rd. 1/2 MU4). 
• Allerdings wird die Fläche BU2 i.U. von rd. 0,5 ha als sehr hoch eingestuft und 

stellt somit eine besonders wertvolle Agrarfläche im Bezugsraum dar. 
• Die Tauschfläche BU1 i.U. von rd. 2,2 ha wird gem. Bodenviewer nicht bewer-

tet, da es sich hierbei um eine Waldfläche handelt. 
Somit werden die Tauschflächen (rd. 15,7 ha) im Schwerpunkt etwas geringer 
eingestuft als die Antragsfläche. Allerdings handelt es sich bei fast allen Flächen 
1. um siedlungsnahe Agrarflächen, die für die ortsansässigen Landwirte durch 

die gute Erreichbarkeit attraktive Wirtschaftsflächen darstellen, 
2. die Rücknahmen in den Bereichen BA2, BA4 und MU1 nehmen Bauflächen 

zurück, die die bisherige Siedlungsgrenzen überspringen, 
3. ebenso die Rücknahme der Waldfläche BU1, welche eine Ausdehnung in den 

Wald und ein Überspringen der Straße dort wieder zurücknimmt. 
Somit sprechen zum einen die attraktiven Lagen wie auch die städtebaulichen 
Gründe für einen Flächentausch, Differenzen im Bereich der Bodenwertigkeiten 
können aber beispielsweise durch die Beachtung von Bodenschutzmaßnahmen 
im Zuge der weiteren Planung gemindert sowie i.R. des Eingriffs-Ausgleichs 
durch eine höhere Gewichtung der Maßnahmen in Bezug auf Aufwertungen im 
Bereich Boden erreicht werden. 
Für die zusätzlichen Bodenversiegelungen und Funktionsminderungen ist durch 
Aufwertung der Bodenfunktion im räumlichen Zusammenhang ein Ersatz zu 
schaffen. Dies gelingt durch Reduzierung der Hemerobie (menschlichen Über-
prägung) von Agrarböden mit biotisch guten Entwicklungspotentialen.9 Diesbe-
zügliche Minderungsmaßnahmen können beispielsweise i.R. der vorliegenden 
Bauleitplanung durch Zuordnung externer Ausgleichsmaßnahmen erreicht wer-
den.“ 

  

 
9 Gemäß „Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB“ (LABO 2009, S. 24) kann durch Nutzungsextensivierung 
der Erfüllungsgrad aller Bodenfunktionen (außer Archivfunktion) erhöht werden, multifunktionale Maßnahmen sind dabei 
vorzuziehen. „Multifunktionale Maßnahmen, die Aufwertungen bei mehreren Schutzgütern bewirken, sind für den Aus-
gleich von Eingriffen in die Natur besonders geeignet. Eine Nutzungsextensivierung kann z.B. oft beim Schutzgut Bo-
den, beim Schutzgut Tiere/ Pflanzen/ Biodiversität sowie beim Schutzgut Wasser angerechnet werden.“ 
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Hierzu stellt der Beschluss über den Abweichungsantrag folgendes fest (S. 12): 

„Dazu ist anzumerken, dass die angebotenen Flächen sowohl hinsichtlich der 
Gesamtfläche, als auch in Bezug auf die landwirtschaftliche Nutzungseignung 
grundsätzlich in Relation zur Antragsfläche stehen. Im Abweichungsantrag wer-
den die Tauschflächen hinsichtlich ihrer bodenfunktionalen Bewertung dezidiert 
mit der Antragsfläche verglichen - mit dem Ergebnis, dass diese nur geringfügig 
höher eingestuft wird als der Durchschnitt der Tauschflächen. Lediglich zwei der 
genannten Tauschflächen werden tatsächlich nicht (da derzeit Wald) oder nur 
bedingt (da teilweise Schotterfläche) landwirtschaftlich nutzbar sein, was den An-
teil der für den Belang Landwirtschaft relevanten Tauschflächen auf ca. 13 ha re-
duziert. In diesem Zusammenhang ist allerdings auch anzumerken, dass der auf 
dem „Grundsatzpapier Gewerbe" (s.o.) basierende Flächenverzicht nicht zum 
Anspruch hat, den Verlust an landwirtschaftlicher Vorrangfläche 1:1 auszu-
gleichen, sondern eine gewisse Flächenneutralitiät der jeweils beantragten ge-
werblichen Entwicklung herzustellen. 
Hinsichtlich der kritisierten Kleinteiligkeit der Tauschflächen ist zu bedenken, 
dass auch die Antragsfläche kleine Bewirtschaftungseinheiten aufweist.  
So führt der Fachbereich Ländlicher Raum in seiner Stellungnahme an, dass von 
dem Vorhaben 14 landwirtschaftliche Betriebe mit Flächen zwischen 0,2 ha und 
3,7 ha betroffen seien. In Anbetracht dieser großen Anzahl an landwirtschaft-
lichen Betrieben erscheint auch die Kleinteiligkeit der Tauschflächen ver-
tretbar.“ 

 
Zu den Eigentumsverhältnissen/ Flächenverfügbarkeit trifft der Antrag im glei-
chen Kapitel folgende Aussagen: 

„Die Gemeinde Münchhausen hat, zur Klärung der Verkaufsbereitschaft, mit allen 
Flächeneigentümern im geplanten Gewerbegebiet Kontakt aufgenommen. 
Mittlerweile liegen für alle Grundstücke im o.g. Geltungsbereich verbindliche 
Zusagen zum Verkauf an die Gemeinde Münchhausen bzw. den Zweckverband 
vor. 
Da mehrere Flächen im Plangebiet nicht durch die Eigentümer selbst bewirt-
schaftet werden, sondern an insgesamt 17 landwirtschaftliche Betriebe verpach-
tet sind, wurden diese durch die Gemeinde Münchhausen angeschrieben und 
darum gebeten mitzuteilen, ob die Pachtfläche weiter benötigt bzw. Ersatzland 
gewünscht wird.  
Hierzu wurden entsprechende Rückmeldebögen übermittelt, auf welchen die 
Pächter angeben konnten, ob Ersatzland für die in Anspruch genommenen Flä-
chen gewünscht wird. 
Von den 17 Bewirtschaftern haben sich insgesamt 13 innerhalb der, von der Ge-
meinde Münchhausen angegebenen Frist gemeldet. 
Die Auswertung der Fragebögen ergab, dass Ersatz-Wirtschaftsflächen im Um-
fang von 12,8 ha gewünscht werden. 
1,2 ha wurden bereits durch das Amt für Bodenmanagement Marburg für die 
neue Umgehungsstraße B 252 gesichert. Im weiteren Verfahren wird mit dem 
Amt für Bodenmanagement geprüft, ob Möglichkeiten bestehen im Zuge der 
Flurneuordnung zum Bau der B 252 (neu) die Bereitstellung der weiteren Wirt-
schaftsflächen abzuleisten. Darüber hinaus wird sich die Gemeinde Münchhau-
sen / der Zweckverband auch außerhalb des Flurbereinigungsverfahrens um den 
Ankauf landwirtschaftlicher Flächen zur o.g. Kompensation bemühen. 
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Diese große Anzahl an Bewirtschaftern im Plangebiet ist ein deutlicher Indiz da-
für, dass im Falle des Wegfalls der jeweils vergleichsweise kleinen Wirtschafts-
einheiten, keine erheblichen, d.h. existenzbedrohenden Betroffenheiten entste-
hen werden. 
Hinsichtlich des erforderlichen naturschutzfachlichen Ausgleichsbedarfs, der im 
Zusammenhang mit der Gewerbeflächenplanung entstehen wird, beabsichtigen 
die drei beteiligten Gemeinden den Großteil der Ausgleichsverpflichtung durch 
ökologisch sinnvolle Aufwertungsmaßnahmen im Wald umzusetzen, damit nicht 
weitere Flächen der Landbewirtschaftung entzogen werden.“ 

Der Beschluss über den Abweichungsantrag stellt hier ebenfalls fest (S. 13): 

„Die bereits erwähnte große Anzahl an Bewirtschaftern im Plangebiet zeigt aller-
dings auch, dass durch den Flächenentzug jeweils vergleichsweise kleine Wirt-
schaftseinheiten betroffen sind. Erhebliche, d.h. existenzbedrohende Auswirkun-
gen sind daher nicht zu befürchten. Eine agrarstrukturelle Betroffenheitsana-
lyse wird daher nicht für erforderlich gehalten.“ 

 

Freie Flächen mit einer vergleichbaren Standorteignung sind in den Gemarkungen 
Münchhausen, Burgwald und Battenberg (Eder) nicht vorhanden. Insofern erscheint 
der Verlust der landwirtschaftlichen Flächen in Abwägung der zu berücksichtigenden 
Belange und dem o.g. Flächentausch vertretbar.  

 

4.3.2 Bodendenkmäler 
Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies dem Landesamt 
für Denkmalpflege, Archäologische Denkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutz-
behörde unverzüglich anzuzeigen. 
 

4.3.3 Altlasten, Bodenkontaminationen 
Altlasten oder Ablagerungen sowie andere Bodenkontaminationen sind nach derzeiti-
gem Kenntnisstand im Plangebiet nicht bekannt und auch nicht zu vermuten. 
Werden im Rahmen der Baumaßnahmen, insbesondere bei Ausschachtmaßnahmen 
im Plangebiet dennoch Bodenkontaminationen oder sonstige Beeinträchtigungen fest-
gestellt, von denen eine Gefährdung für Mensch und Umwelt ausgehen können, ist 
umgehend die nach HAltBodSchG (Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz) zu-
ständige Bodenschutzbehörde zu benachrichtigen. 
Bei Bau,- Abriss- und Erdarbeiten im Plangebiet sind die Vorgaben im Merkblatt „Ent-
sorgung von Bauabfällen" (01.09.2018) der Regierungspräsidien in Hessen zu beach-
ten. 
 

4.3.4 Vorsorgender Bodenschutz 
"Schädliche Bodenveränderungen wie Bodenverdichtungen oder Schadstoffeinträge 
müssen vermieden werden, die Bodenfunktionen späterer Freiflächen müssen erhalten 
bleiben. Dies fordern der Vorsorgegrundsatz sowie die Pflicht zur Gefahrenabwehr. 
Gemäß § 202 BauGB muss der Mutterboden (Oberboden), der bei der Errichtung und 
Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erd-
oberfläche ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand erhalten und vor Vernichtung oder 
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Vergeudung geschützt werden. Verschiedene DIN-Normen haben den Umgang mit 
Boden auf der Baustelle zum Inhalt. 
Zur Vermeidung von behördlichen Anordnungen oder Nebenbestimmungen empfiehlt 
es sich, jedenfalls bei größeren Baumaßnahmen, eine bodenkundliche Baubegleitung 
zu einem möglichst frühen Stadium zu installieren und dazulegen, wie der Entstehung 
von schädlichen Bodenveränderungen vorgebeugt wird." ("Bodenschutz in Hessen - 
Rechtliche, planerische und fachliche Grundlagen zum Bodenschutz, Übersicht und Er-
läuterung", HMUKLV, 04/2022) 
Aufgrund der hochwertigen Bodeneigenschaften und der schieren Größe des Plange-
biets wurde im Vorfeld ein Bodengutachten erstellt und es wird eine bodenkundliche 
Baubegleitung eingerichtet. 
Aufgrund der Ergebnisse des Gutachtens wurde eine erste Variante verworfen. Nun 
wird auf die Nivellierung der gesamten Fläche verzichtet, so dass die ungestörten Bo-
denverhältnisse bei Beachtung der einschlägigen Bauvorschriften auf den Grund-
stücksfreiflächen weitgehend erhalten werden können. 
Konkrete Ausführungshinweise zum vorsorgenden Bodenschutz: 
1. Vor Beginn von Baumaßnahmen sollte der Baugrund objektbezogen untersucht 

und zu bewertet werden. Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist der 
Oberboden (Mutterboden) bei Errichtung oder Änderung von baulichen Anlagen 
in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung schützen. Er ist zu sichern 
und vordringlich im Plangebiet, erst nachrangig auch a.a.O., zur Wiederverwen-
dung zu lagern und später fachgerecht wieder einzubauen. 

2. Wo logistisch möglich sind Flächen vom Baustellenverkehr auszunehmen, z.B. 
durch Absperrung oder Einrichtung fester Baustraßen und Lagerflächen. 

3. Die Belastung des Bodens hat in Abhängigkeit der Verdichtungsempfindlichkeit 
(Feuchte) des Bodens, also witterungsbedingt, zu erfolgen. Ggf. kann durch den 
Einsatz von Baggermatten/ breiten Rädern/ Kettenlaufwerken etc. die Befahrbar-
keit des Bodens verbessert werden. 

4. Von stark belasteten/ befahrenen Bereichen ist zuvor der Oberboden abzutra-
gen. 

5. Beim Aushub von Baugruben ist Ober- und Unterboden separat auszubauen, zu 
lagern und in der ursprünglichen Reihenfolge wieder einzubauen. 

6. Die Höhe der Boden-Mieten darf 2 m bzw. 4 m (bei Ober- bzw. Unterboden) nicht 
übersteigen. 

7. Die Bodenmieten dürfen nicht befahren werden und sind bei mehrmonatiger 
Standzeit gezielt zu begrünen. 

8. Verdichteter Boden ist nach Abschluss der Bauarbeiten und vor Auftrag des 
Oberbodens und der Eingrünung zu lockern (Tiefenlockerung). Danach darf der 
Boden nicht mehr befahren werden. 

Weiterführende Infoblätter: 
• Boden - mehr als Baugrund; Bodenschutz für Bauausführende. 

• Boden - damit Ihr Garten funktioniert; Bodenschutz für Häuslebauer. 
Zu beachtende DIN-Vorschriften: 
• DIN 18915: Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten. 

• DIN 19639: Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben. 

• DIN 19731: Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial und Baggergut. 
Darüber hinaus ist frühzeitig eine Bodenkundliche Baubegleitung zu beauftragen. 
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4.3.5 Eingriff und Kompensation des Schutzguts Boden nach BauGB 
Um die Belange des Schutzguts Boden bereits frühzeitig i.R. der Bauleitplanung zu 
beachten, wurde im Vorfeld ein Bodengutachter mit der Erstellung eines Bodenschutz- 
und Versickerungskonzepts beauftragt, welche auch den Kompensationsbedarf beim 
Schutzgut Boden beinhalten. 
Nach dem Textteil der Anlage 2 "Grünordnungsplan" dienen folgende Maßnahmen der 
Vermeidung, Minderung und dem Ausgleich von Eingriffen in das Schutzgut Boden im 
Bau- und Gemeindegebiet: 
1. Verzicht auf eine Nivellierung der gesamten Fläche und Anpassung der Ge-

bietskonzeption. 
2. Frühzeitige Einrichtung einer bodenkundlichen Baubegleitung. 
3. Festsetzung einer dezentralen Versickerung von Dachflächenwasser (rd. 

1,65 ha) in den Freiflächen des Baugebiets GI 1 (innerhalb des GI 2 ist das gem. 
Versickerungsgutachten aufgrund der Bodenbedingungen nicht möglich). 

4. Festsetzung der Grüngestaltung der Grundstücksfreiflächen und Uferbereiche, 
der Fassadenbegrünung sowie der Randeingrünung (rd. 4,9 ha). 

5. Festsetzung wasserdurchlässiger Bauweise von Wirtschaftswegen, Fußwegen 
und Pkw-Stellplätze (rd. 0,1 ha). 

6. Gestaltung der Straßenverkehrsfläche mit einer mind. 3 m breiten Versicke-
rungsmulde und Gehölzen (rd. 0,5 ha). 

7. Festsetzung einer 100 %-igen Dachbegrünung im Baugebiet (abzüglich erforder-
licher Dachaufbauten) 

8. Bodenschonende Errichtung der Solaranlage (gerammte Tische statt flächiger 
Fundamente) mit anschließender extensiver Nutzung des Untergrunds (0,45 ha). 

9. Einrichtung einer Bodenbörse für interessierte Landwirte sowie eine abschnitts-
weise Erschließung des Plangebiets und die fachgerechte Zwischenlagerung 
des Bodens am Nordrand des Geltungsbereichs, von wo er bedarfsweise gut ab-
transportiert werden kann. 

10. Erhalt des im Zuge des Baus der Ortumgehung als Baustraße hergestellten Wirt-
schaftswegs im Süden und Integration in die Konzeption des Gewerbestandorts 
sowie Herausnahme des nach Planfeststellungsbeschlusses für die Ortsumge-
hung herzustellenden Wirtschaftswegs in Nord-Süd-Achse im Zuge der Konzep-
tion des Gewerbestandorts. 

11. Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen/ Beanspruchung von Ökokonto-
Flächen in der Größenordnung von rd. 12 ha i.R. des naturschutzrechtlichen Ein-
griffsausgleichs. 

12. Die Gemeinde Münchhausen h4at eine Teilentsiegelung eines Wirtschaftswege-
Abschnittes in der Gemarkung Niederasphe (Flur 14, Flurstücke 114/1 und 112/0 
tw.) auf rd. 2.000 m² durchgeführt (asphaltierter Feldweg durch eine Schotterfläche 
ersetzt). 

13. Die Gemeinde Münchhausen plant eine abschnittsweise Entsiegelung der Rand-
bereiche der ehemaligen Bundesstraße B 252 innerhalb der Ortslagen: Es ist ge-
plant, hier wechselseitig Bereiche für Pflanzbeete zu entsiegeln und als Grünflä-
chen mit Gehölzen zu gestalten sowie wasserdurchlässige Stellplätze herzustellen 
(erwartbare Größenordnung: mehrere 100 Quadratmeter). 

Somit erfolgen erhebliche Verbesserungen, Erhalt und Wiederherstellungen von Bo-
denfunktionen in folgenden Flächenumfängen: 
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innerhalb des Geltungsbereichs (Nr. 3-8):        rd. 15 ha 
planexterne Naturschutzmaßnahmen (Nr. 11):    rd. 12 ha 
Voll-/ Teilentsiegelungsmaßnahmen (Nr. 12-13):   > 0,2 ha 
Bilanz:                                       >  27 ha 

Demnach stehen 
Verbesserungen der Bodenfunktionen auf Flächen i.U. von > 27 ha einem 
Netto-Verlust von rd. 9,5 ha 

und damit im Verhältnis 1:3 gegenüber. 
 
In Verbindung mit 

• dem Verzicht auf eine Nivellierung der gesamten Fläche (Nr. 1), 
• der Optimierung der Wirtschaftswegeverbindungen im Plangebiet (Nr. 10) so-

wie 
• der Einrichtung einer Bodenbörse und abschnittsweiser Erschließung mit fach-

gerechter Zwischenlagerung der Böden (Nr. 9) 
hält die Gemeinde Münchhausen die Eingriffe ins Schutzgut Boden unter Abwägung 
aller Belange für ausreichend berücksichtigt und durch Einrichtung der bodenkundli-
chen Baubegleitung wird die Umsetzung der Maßnahmen auch auf den nachfolgenden 
Ebenen gesichert. 
 
 
 
 
 
 
Gemeinde Münchhausen Februar 2024 


